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Dekret der Schulführungskraft 

Nr. 21 vom 11.10.2021 

 

 

Ermächtigung zum Vertragsabschluss („decreto o determina a contrarre“) - Beauftragung für 

Referententätigkeit einer natürlichen Person, selbständige Arbeit, Direktvergabe – 

Referententätigkeit für ein Projekt 

 

 

Die Schulführungskraft hat in folgende Rechtsvorschriften Einsicht genommen: 

 in das Landesgesetz Nr. 12/2000, in geltender Fassung, welches im Artikel 13, Absatz 2, vorsieht, 
dass die Schulführungskraft für die einheitliche Führung der Schule sorgt und ihr gesetzlicher 

Vertreter ist, 

 in das Landesgesetz Nr. 20/1995, in geltender Fassung, welches im Artikel 8, Absatz 1, vorsieht, 

dass die Schulführungskraft alle Maßnahmen in Bezug auf die Verwaltung des Vermögens trifft 

und im Rahmen des vom Schulrat genehmigten Finanzbudgets über die Verwendung der 

Geldmittel zur Durchführung der in die Kompetenz der Schule fallenden Tätigkeiten verfügt, 

 in das Landesgesetz Nr. 12/2000, in geltender Fassung, welches im Artikel 9, Absatz 6, vorsieht, 
dass die Schulen, sowohl einzeln auch im Schulverbund, Verträge mit Universitäten, mit 

Körperschaften, Unternehmen, Vereinigungen oder mit einzelnen Fachleuten, die einen Beitrag zur 

Umsetzung besonderer Ziele leisten können, abschließen können, 

 in das Dekret des Landeshauptmannes Nr. 38/2017, in geltender Fassung, welches im Artikel 27 

Absatz 1, vorsieht, dass Schulen, unbeschadet der spezifischen Einschränkungen, die von Rechts- 

und Verwaltungsvorschriften sowie von dieser Verordnung vorgegeben sind, im Rahmen ihrer 

institutionellen Ziele volle Verhandlungsautonomie haben und im Artikel 28, Absatz 2, Buchstabe 

g), dass die Schulen im Rahmen der Vertragsautonomie unter anderem Werkverträge mit Experten 

und Expertinnen für besondere Aktivitäten und Unterrichtseinheiten abschließen können, dies mit 

dem Ziel, das Bildungsangebot der Schule zu bereichern, 

 in das Legislativdekret Nr. 165/2001, in geltender Fassung, welches im Artikel 7, Absatz 6-bis, 
vorsieht, dass externe Personen, die ihre Leistung im Rahmen einer selbständigen Arbeit erbringen, 

in der Regel mittels Vergleichsverfahren („procedura comparativa“) ausgewählt werden, eine 

direkte Beauftragung im Sinne des „intuitu personae“ ohne Vergleichsverfahren ist in begründeten 

Ausnahmefällen möglich und zwar: 

falls es sich um eine sehr kurzfristige rein sporadische gelegentliche Mitarbeit handelt, wie es zum 

Beispiel die einzelne Referententätigkeit sein kann (Rundschreiben des Präsidiums des Ministerrats 

Nr. 2/2008, „Dipartimento della funzione pubblica“, Punkt 7 und Artikel 6 „esclusioni“ der 

Anlage), 

aufgrund der Einzigartigkeit der Leistung unter dem subjektiven Aspekt („unicitá della prestazione 

sotto il profilo soggettivo“), d.h. die Referententätigkeit kann im Sinne der guten Verwaltung, 

Grundsatz der Effektivität, nur von einer ganz bestimmten externen Person erbracht werden 

(Rechnungshof, Piemont, Kontrollsektion 122/2014), wobei als Beispiel hierfür, die 

Beauftragungen für Referententätigkeit („incarichi di docenza“) genannt werden (Rechnungshof, 

Piemont, Beschluss 24/2019) und 

aufgrund absoluter objektiver Dringlichkeit infolge eines unvorhersehbaren außerordentlichen 

Ereignisses („assoluta urgenza determinata dalla imprevidibile necessitá della consulenza in 

relazione ad un evento eccezionale“) (Rechnungshof, Lombardei, Kontrollsektion 

2/2000/2010/Reg.), 
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 in den Beschluss der Landesregierung Nr. 39/2021, welcher Höchstpreise für verschiedene 

Leistungen, darunter die Referententätigkeit bei Bildungstätigkeiten wie 

Fortbildungsveranstaltungen für das Personal, festlegt, und in den Beschluss der Landesregierung 

Nr. 79/2018, welcher Höchstpreise für verschiedene Leistungen, darunter die Referententätigkeit 

bei besonderen Unterrichtseinheiten für Schülerinnen und Schüler, festlegt, 

 hat festgestellt, dass eine Bildungsmaßnahme zum Projekt „Gemüse pflanzen – Gesundheit ernten“ 
für die Schüler und Schülerinnen der Klassen 2A und 2B der Grundschule Lengmoos durchgeführt 

werden soll und hat festgestellt, dass die Durchführung von gezielten Bildungsmaßnahmen in der 

Regel bewirken, dass sich Teilnehmer zusätzliche Kompetenzen oder Wissen aneignen und so im 

Sinne des Landesgesetzes Nr. 12/2000, Artikel 2, Absatz 3, die Wirksamkeit des Lehrens oder/und 

des Lernens an der Schule erhöht werden kann, 

 hat festgestellt, dass die Referententätigkeit, die Gegenstand der Beauftragung ist, nicht zu den 
institutionellen Leistungen der eigenen Bediensteten gehört und es sich somit bei der Leistung 

nicht um die Erteilung von curricularem Unterricht im Sinne der einschlägigen Rahmenrichtlinien 

oder um andere Leistungen, die von Bediensteten der Schule in der Regel im Rahmen ihrer 

institutionellen Aufgaben erbracht werden müssen, handelt und hat festgestellt, dass es sich um 

eine Bereicherung des Bildungsangebotes im Sinne des LG Nr. 12/2000, Artikel 9, Absatz 6, des 

DLH 38/2017, Artikel 28, Absatz 2, Buchstabe g), und im Sinne des „Decreto del Ministro 

dell’istruzione, dell’università e della ricerca“, 129/2018, Artikel 43, Absatz 3,“ handelt und somit 

die Voraussetzungen für die Auftragsvergabe an eine externe Person gegeben ist, 

 hat festgestellt, dass der Auftrag unter Einhaltung der geltenden Bestimmungen für Mitarbeiten 

(„collaborazioni“) im Sinne des Legislativdekrets Nr. 33/2013, Artikel 15 auf perlaPA 

veröffentlicht wird, 

 hat festgestellt, dass kein Interessenkonflikt besteht und als geeigneter Vertragspartner für die 
Referententätigkeit Frau Elisabeth Pircher beauftragt wird und hat festgestellt, dass der 

Vertragspartner die Voraussetzungen besitzt und die Auswahl des Vertragspartners aufgrund einer 

Überprüfung des eingereichten Lebenslaufs und seiner beruflichen Erfahrung und Fähigkeiten 

erfolgt ist, durch welche die hohe Fachkompetenz des Vertragspartners nachgewiesen wurde, 

welche Garant dafür ist, dass durch die Leistungserbringung, die vom Auftraggeber erwünschte 

Wirkung/Effektivität durch die Bildungsmaßnahme erzielt wird, 

 hat festgestellt, dass die detaillierte schriftliche Begründung betreffend die Auswahlmodalität, falls 

im Sinne der einschlägigen Bestimmungen die Auswahl des Vertragspartners durch eine 

Direktbeauftragung im Sinne des „intuitu personae erfolgt ist und kein Vergleichsverfahren 

durchgeführt worden ist, die detaillierte schriftliche Begründung betreffend die Auswahl des 

Vertragspartners aufgrund der nachgewiesenen Fachkompetenz, sowie die schriftliche 

Begründung, falls die Vergütung im Sinne der Beschlüsse der Landesregierung Nr. 39/2021 oder 

Nr. 79/2018 erhöht worden ist, wesentlicher Bestandteil dieses Dekretes ist, 

 hat festgestellt, dass die Vergütung 880,00 Euro für 22 Stunden beträgt und hat festgestellt, dass 
die Vergütung unter Berücksichtigung der einschlägigen Rechtsvorschriften und unter 

Berücksichtigung des Grundsatzes der Wirtschaftlichkeit und Preisangemessenheit vereinbart 

wurde und dass eine Verhältnismäßigkeit zwischen der mit dem Vertragspartner vereinbarten 

Vergütung und dem voraussichtlich zu erzielendem Nutzen für die Verwaltung besteht, 

 hat festgestellt, dass die finanzielle Verfügbarkeit gegeben ist und dass die Ausgabe im Finanzjahr 
2022 getätigt wird. 

 

Die Schulführungskraft verfügt 

 

aufgrund der oben angeführten Begründungen, als geeigneten Vertragspartner Frau Elisabeth Pircher 

zu einem Gesamtbetrag von 880,00 Euro für folgende Tätigkeit zu beauftragen: Referententätigkeit im 

Rahmen des Projekts „Gemüse pflanzen – Gesundheit ernten“. 

 

Christian Salchner | Schuldirektor 

(digital unterzeichnet) 

 

 

Anlage 

P
R

O
T

. 154200 S
S

P
 R

itten 11.10.2021 2132 digital unterzeichnet/sottoscritto digitalm
ente: C

hristian S
alchner, 145027d  – S

eite/pag. 2/2



Papierausdruck für Bürgerinnen und Copia cartacea per cittadine e
Bürger ohne digitales Domizil cittadini privi di domicilio digitale
(Artikel 3-bis Absätze 4-bis, 4-ter und 4-quater des (articolo 3-bis, commi 4-bis, 4-ter e 4-quater del decreto

gesetzesvertretenden Dekretes vom 7. März 2005, Nr. 82) legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

Dieser Papierausdruck stammt vom La presente copia cartacea è tratta dal
Originaldokument in elektronischer Form, das von documento informatico originale, predisposto
der unterfertigten Verwaltung gemäß den dall’Amministrazione scrivente in conformità
geltenden Rechtsvorschriften erstellt wurde und alla normativa vigente e disponibile presso la
bei dieser erhältlich ist. stessa.
Der Papierausdruck erfüllt sämtliche Pflichten La stampa del presente documento soddisfa
hinsichtlich der Verwahrung und Vorlage von gli obblighi di conservazione e di esibizione
Dokumenten gemäß den geltenden dei documenti previsti dalla legislazione
Bestimmungen. vigente.
Das elektronische Originaldokument wurde mit Il documento informatico originale è stato
folgenden digitalen Signaturzertifikaten sottoscritto con i seguenti certificati di firma
unterzeichnet: digitale:

Name und Nachname / nome e cognome:   CHRISTIAN SALCHNER
Steuernummer / codice fiscale:   TINIT-SLCCRS71L02M067P

certification authority:   InfoCert Firma Qualificata 2
Seriennummer / numero di serie:  145027d

unterzeichnet am / sottoscritto il:   11.10.2021

*(Die Unterschrift der verantwortlichen Person wird auf dem *(firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa del
Papierausdruck durch Angabe des Namens gemäß Artikel 3 nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell’articolo
Absatz 2 des gesetzesvertretenden Dekretes vom 12. Februar 3, comma 2, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n.
1993, Nr. 39, ersetzt) 39)

Am 11.10.2021 erstellte Ausfertigung Copia prodotta in data 11.10.2021
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